
Abkürzungen: GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, VOBl. = Verordnungsblatt Berlin Teil  I bzw. Teil  II, BGBl.  = Bundesgesetzblatt Teil  I, II bzw. III, 
GVABl. = Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblatt für Berlin, GBl. = Gesetzblatt der DDR Teil I bzw. Teil II, ABl. = Amtsblatt für Berlin

 31.8.2021  Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-47ba im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil  
Karlshorst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

 3.9.2021  Dritte Verordnung zur Änderung der Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung . . . . . . . . . . . . 979 
2126-27

Gesetz- und 
Verordnungsblatt

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

77. Jahrgang Nr. 67 Berlin, den 9. September 2021 03227

Art.-Nr. 76494167 977



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 67      9. September 2021978

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth
Telefon: 02233 / 3760 -7000, Telefax 02233 / 3760 -7201
Kundenservice: Telefon 02631 / 801-2222, 
E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com, www.wolterskluwer.de

Druck:
Druckhaus Tecklenborg, Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Bezugspreis:
Vierteljährlich 17,40 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswöchiger Kündigungsfrist 
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte 
Steuersatz beträgt 7% für das Printprodukt und 19% für die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 1,60 €

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung,
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin
Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/justva

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Wolters-Kluwer-Straße 1• 50354 Hürth

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von 
Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler ge-
mäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Num-
mer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. August 2021

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Michael  G r u n s t
Bezirksbürgermeister

K.  H ö n i c k e
Bezirksstadtrat für 

Stadtentwicklung, Soziales, 
Wirtschaft und Arbeit

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I 
S. 2939) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom  
7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden 
ist, verordnet das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 11-47ba vom 5. Mai 2020 mit den Deckblät-

tern vom 5. Mai 2020 und 23. April 2021 für das Gelände zwischen 
Blockdammweg, Ehrlichstraße, Trautenauer Straße und Hönower 
Wiesenweg sowie für Abschnitte des Hönower Wiesenwegs und der 
Trautenauer Straße im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Karlshorst, wird 
festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für den Fachbe-

reich Vermessung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können bei der für den 
Fachbereich Stadtplanung sowie für den Fachbereich Bau- und 
Wohnungsaufsicht/Untere Denkmalschutzbehörde zuständigen Ab-
teilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-47ba 

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Karlshorst
Vom 31. August 2021
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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 3274) geändert worden ist, in Verbindung mit § 39 Absatz 1 Num-
mer 2 und 4, Absatz 4 der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zu-
letzt durch Verordnung vom 31. August 2021 (GVBl. S. 968) geän-
dert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der  

Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Die Dritte Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 18. Juni 

2021 (GVBl. S. 666), die zuletzt durch Verordnung vom 6. August 
2021 (GVBl. S. 934) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Besuchende dürfen nur durch einen zentralen, kontrol-
lierten Eingang in die vollstationäre Pflegeeinrichtung gelangen. 
Sie haben der zuständigen Person der Einrichtung eine Beschei-
nigung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 36 Satz 1 
der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung vorzulegen. Die Einrichtungen sollen die Testung nach § 6 
Absatz 1 Nummer 1 der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung ermöglichen.“

2. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „10. September“ durch die 
Angabe „7. Oktober“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. September 2021

Dilek  K a l a y c i
Senatsverwaltung für Gesundheit,  

Pflege und Gleichstellung

Dritte Verordnung
zur Änderung der 

Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 3. September 2021
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